
 
 

 

Belegung bilingualer Kurse (deutsch-
englisch) in der gymnasialen Oberstufe  

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

1. Bilinguale Sachfächer können am LLG ab der EF grundsätzlich von allen Schüle-
rinnen und Schülern (SuS) gewählt werden, wobei empfohlen wird, dass nur sol-
che SuS bilinguale Fächer in der Oberstufe wählen, die sowohl in Englisch, als auch 
dem jeweiligen Sachfach bzw. den Sachfächern gute bis sehr gute Leistungen er-
bringen.  
 
 

2. Die folgenden vier Fächer (in alphabetischer Reihenfolge) sind am LLG in der EF bi-
lingual wählbar:  

 Biologie 
 Geographie 
 Geschichte 
 Sozialwissenschaften  

 
Drei der Fächer werden in der EF, je nach Wahlverhalten der SuS, als Kurse einge-
richtet. Zwei der drei Kurse werden je nach Wahlverhalten in der Q1 & Q2 weiter ge-
führt. 

 
 

3. Die Schüler, die in der EF bilinguale Kurse belegen, können zwar kein bilinguales 
Abitur absolvieren, aber sie bekommen einen Zeugnisvermerk zum jeweiligen 
Schuljahresende über die belegten Kurse und können darüber hinaus CertiLingua 
(A. Gawantka ist Ansprechpartnerin) absolvieren.  

 
 

4. Ein bilinguales Sachfach als Grundkurs kann als Ersatz für Englisch als weitere 
Fremdsprache in der Qualifikationsphase belegt werden – unbedingt vor einer sol-
chen Wahl Beratung bei der Stufenleitung.  

1.1.4 Der bilinguale Unterricht im Sachfach deckt in der Belegungsverpflichtung sowohl 
die weitere Fremdsprache gemäß §8 Abs. 2 Satz 2 und §11 Abs. 5 APO-GOSt als auch 
das Sachfach ab, sofern er durchgehend in der Qualifikationsphase belegt wird. Quelle: 
http://www.schulministerium.nrw.de/BP/Unterricht/Faecher/BilingualerUnterricht/#A_5 

 
 

5. Weitere Informationen zu den einzelnen Fächern/Inhalten + Ansprechpartnern kön-
nen den Fächerinformationen der vier oben genannten Fächer & dem Bereich 
„Profil  Bilingualer Zweig“ auf der neuen Webseite des LLG entnommen werden. 

 
 

gez. A. Wirtz & J. Wenzel 
(wirtz@landrat-lucas.de 

wenzel@landrat-lucas.de) 


